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Stellungnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung zum DEval-Bericht: 

Evaluierung des Aktionsplans des BMZ zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 

Das BMZ begrüßt den von DEval vorgelegten 
Evaluierungbericht zum Aktionsplan zur Inklu
sion von Menschen mit Behinderungen in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) . 
Die Evaluierung liefert wichtige Hinweise zur 
Entwicklung einer neuen Inklusionsstrategie. 
Das gilt vor allem hinsichtlich einer systemat i
schen Verankerung von Inklusion in der deut
schen EZ. Hierzu gehören Koordinierungspro
zesse und Verfahren, die die Beziehungen des 
BMZ nach außen betreffen, vor allem zu Ent
wicklungsländern, anderen Gebern und zu In
ternationalen Organisationen. Gleichfalls gehö
ren dazu entsprechende Rahmenbedingungen 
im BMZ selbst, d.h. Barrierefreiheit, eine inklu
sive Personalpolitik, die Sensibilisierung des 
Personals und die rechtzeitige Einbindung von 
Selbstvertretungsorganisationen in strategi
sche und operative Prozesse. 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderun
gen in der deutschen Entwicklungspolitik ist ein 
Thema, das national wie international zuneh
mende pol itische Aufmerksamkeit erfährt. 
Deutschland war Vorreiter, indem es bere its 
2009 das völkerrechtlich verbindliche Überein
kommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen der Vereinten Nationen (VN
BRK) ratifiziert hat. Die VN-BRK unterstreicht in 
der Präambel zum einen die Bedeutung der in
ternationalen Zusammenarbeit; zum anderen 
verpflichtet sie Geberländer als Vertragsstaa
ten explizit, Menschen mit Behinderungen in 
internationale Entwicklungsprogramme einzu
beziehen und diese für Menschen mit Behinde
rungen zugänglich zu gestalten (Artikel 32) . Im 
Jahr 2011 wurde per Kabinettsbeschluss der 
Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der VN
BRK verabschiedet. Das BMZ setzte zwei Jahre 

später seinen "Aktionsplan zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen" in Kraft. Die 
Beachtung der Rechte von Menschen mit Be
hinderungen auf politischer und strategischer 
Ebene ist Teil der menschenrechtl ichen Orien
tierung (Artikel 32 VN-BRK). 

Die Evaluierung zie lte darauf ab, zu untersu
chen, inwieweit der Aktionsplan die systemati
sche Verankerung der Inklusion in der deut
schen EZ vorangebracht hat. Im BMZ-Aktions
plan wurden wichtige operative Leitplanken 
festge legt. Dadurch sollte ein Prozess ange
schoben werde n, um die Inklusion von Men
schen mit Behinderungen in der deutschen Ent
wicklungspolitik voranzutreiben. Gleichzeitig 
sollte eine Signalwirkung für die Auseinander
setzung in der deutschen EZ mit den Anforde
rungen der VN-BRK erzeugt werden. 

Die Evaluierung stellt fest, dass die Verwirkl i
chung der Rechte von Menschen mit Behinde
rungen entwicklungspolitisch höchst relevant 
ist. Nach Angaben der WeItgesundheitsorgani
sation (WHO) leben etwa 15 Prozent der Welt
bevölkerung - über eine Milliarde Menschen 
mit Behinderungen. Die Prävalenz von Behin
derungen ist in Pa rtnerländern der EZ beson
ders hoch. Menschen mit Behinderungen sind 
überdurchschnittl ich häufig von Armut betrof
fen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwick
lung unterst reicht mit dem Grundprinzip "Nie
manden zu rückzulassen" und der spezifischen 
Nennung von Menschen mit Beh inderungen als 
Zielgruppe die Bedeutung der Inklusion von 
Menschen mit Beh inderungen in der EZ. 



--
Das DEval bewertet die pragmatische Vorge
hensweise bei der inklusiven Ausgestaltung von 
Vorhaben der EZ im Rahmen des Aktionplans 
als sinnvoll. Das Evaluatorenteam legt in die
sem Bericht aber auch offen, dass die notwen
dige Berücksichtigung der Inklusion in politi
schen Strategien, Prozessen und Programmen 
im Rahmen der Planung und Steuerung des 
BMZ bei der Umsetzung noch verbesserungs
würdig ist und konstatiert, dass Inklusion für 
die meisten Akteure der deutschen EZ (noch) 
kein Querschnittsthema sei, das bereits fest in 
zentralen Prozessen verankert und nachgehal
ten wird. Innerhalb der EZ besteht zudem eine 
Konkurrenz von Querschnittsthemen. In der 
Folge fehlt ein grundsätzliches Bewusstsein für 
die vielfältigen Formen von Barrieren für diese 
Zielgruppe der EZ, welche diese in der Wahr
nehmung ihrer Rechte behindert. Es besteht 
ein Mangel an strategischen Konzepten und 
praktischen Handlungsempfehlungen. Feh
lende Mechanismen, die eine de facto-Verbind

. lichkeit der Berücksichtigung von Inklusion 
während der Planung, Umsetzung und Evaluie
rung von Vorhaben sicherstellen würden, wer
den als erhebliche Schwachstellen bei der sys
tematischen und nachhaltigen Verankerung 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in der deutschen EZ benannt. Im BMZ, bei den 
Durchführungsorganisationen und den Part
nern erschwert dies sowohl Positionierung als 
auch die nachhaltige Verankerung des Themas 
in Strategien, Programmen und Projekten. 

Das DEval konstatiert, dass das BMZ auf gutem 
Wege ist, sein Ziel zu erreichen, vorbildliche 
Strukturen und Praktiken in der eigenen Orga
nisation zu etablieren. Es bestünden aber Ver
besserungspotenziale insbesondere bei der 
hausinternen Sensibilisierung und Bewusst
seinsbildung sowie beim Abbau physischer und 
institutioneller Barrieren. Finanzielle Anreize 

. und insgesamt die Ressourcenausstattung für 
laufende und neue inklusive Maßnahmen in 
den Partnerländern sollten steigen. Erste nati
onale wie auch internationale Bemühungen, 
ein Erfassungs- und Kontrollsystem aufzuset

zen, um inklusive Vorhaben systematisch zu lis
ten Und Fortschritte in diesem Bereich aufzei
gen zu können (TransparenzjRechenschafts
pflicht), sollten möglichst bald Erfolge zeigen. 
Eine Ausweitung der Verantwortung für die 
Verankerung der Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen im internationalen Politikdialog 
des BMZ auf weitere Organisationseinheiten 
des BMZ sei jedoch bislang nicht erfo lgt. 

Bei der Förderung zivilgesellschaft lichen Enga
gements sowie im Bereich der Zusammenar
beit mit der Privatwirtschaft werden noch 
keine systematischen Wirkungen erzielt. 

Für die zukünftige Ausrichtung des multilatera
len Engagements des BMZ ist die ve rstärkte Ge
berkooperation zur Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen (u.a. im Kontext der 
Agenda 2030 fü r nachhaltige Entwicklung) von 
besonderer Bedeutung. 

Zentrale Sch lussfolgerungen des BMZ'aus die
ser Evaluierung und deren Empfehlungen sind : 

1. 	 Das BMZ wird der Verpfl ichtung aus 
dem Nationalen Aktionsplans der Bun
desregierung (NAP 2.0) nachkommen 
und bis Mitte 2018 eine weiterfüh
rende Strategie zur Umsetzung der 
Rechte von Menschen mit Behinderun
gen in der deutschen EZ erstellen. 
Diese wird eine verbesserte Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen als 
Ziel und Ansatz festlegen. Das BMZ ist 
entschlossen, den Vorbildcharakter 
der eigenen Organisation zu stärken 
und auf dem Weg zu einer inklusiven 
Orga nisation aktiv mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Dies beinhaltet die For
mul ierung konkreter Zielsetzungen auf 
unterschiedlichen Organ isationsebe
nen, die Entwicklung von Ansätzen und 
Konzepten zur Umsetzung von Inklu
sion im BMZ und die Umsetzung dieser 
in eine inklusive Praxis in der täglichen 
Arbeit aller Organisationseinheiten . 



--
Dazu zählen etwa ein aktiver Abbau 
von Barrieren sowie angemessene 
Vorkehrungen für Mitarbeitende mit 
Behinderungen. Dies beinhaltet auch 
den Dialog mit seinen Durchführungs
organisationen und Partnern zu einer 
freiwilligen Selbstverpflichtung zur in
ternen Umsetzung von Inklusion. 

2. 	 Das BMZ nimmt die Empfehlung des 
zuständigen VN-Ausschusses ernst, für 
die Implementierung der zukünftigen 
Strategie zusätzliche finanzielle und 
personelle Mittel für die Umsetzung 
von Inklusion von Menschen mit Behin
derungen in Vorhaben der deutschen 
EZ und zum Aufbau von Inklusionskom
petenzen bei Fachkräften der deut
schen EZ bereitzustellen . 

3. 	 Das BMZ und seine Durchführungsor
ganisationen werden die Machbarkeit 
menschenrechtsbasierter Zielgruppen
analysen für Vorhaben der techni
schen und finanziellen Zusammenar
beit prüfen . Entsprechende effiziente 
Instrumente sollten anschlussfähig an 
bereits bestehende Strukturen und 
Prozesse sein (Zielgruppen- und Be
troffenenanalyse). Die zuständigen Re
ferate des BMZ werden die Umsetzung 
von Inklusion nachhalten, beispiels
weise im Rahmen des Erörterungsge
sprächs bei Neu- oder Folgemaßnah
men. 

4. 	 Die Sensibilisierung für Menschen
rechtsaspekte und die Vermittlung von 
entsprechendem praxisorientiertel) 
Wissen werden konsequent in rele
vante Aus- und Fortbildungsangebote 
des BMZ und seiner Durchführungsor
ganisationen verankert. 

5. 	 Expertinnen und Experten mit Behin 
derungen und ihre Organisationen 
werden durch das BMZ und seine 

Durchführungsorganisationen zuneh
mend in Planungs-, Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozesse mit einbezogen. 
Dies gilt für das Inland und das Ausland. 
Bei der Entwicklung der neuen Strate
gie zur Inklusion geschieht dies bereits. 

6. 	 Das BMZ unterstützt die Einführung ei 
nes OECD DAC "disability inclusion 
markers". Mit einer Kennung wird die 
internat ional geforderte Datendisag
gregierung zur Umsetzung der Agenda 
2030 entscheidend vorangebracht, da 
nur so Maßnahmen zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen syste 
matisch erfasst werden. 

7. 	 Das BMZ wird sich entsprechend der im 
NAP 2.0 festgeschriebenen Verpflich 
tung in internationalen ent wicklungs
politischen Verhandlungsprozessen 
und Gebergremien aktiv für die Inklu
sion von Menschen mit Behinderungen 
einsetzen. 

8. 	 Das BMZ wird sich bei der Entwicklung, 
Überarbeitung und Umsetzun~ von 
Entwicklungsstrategien multilateraler 
Organisationen (VN-Organ isationen 
und Entwicklungsbanken) für die För
derung der Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen einsetzen. Dies gilt 
insbesondere bei Aktivitäten, die durch 
das BMZ mit finanziert werden. 

9. 	 Das BMZ unterstützt die Empfehlung 
des DEval, dass die Förderung von In
klusion in den Vorhaben privater Trä 
ger konsequent berücksichtigt wird . 
Ein erster Schritt ist, dass die Mitarbei 
terinnen und Mitarbeiter sensibilisiert 
und geschult werden. Das BMZ wird 
darauf hinwirken, dass Inklusion in den 
Förderkriterien für private Träger ver
ankert wird. 



--
10. Gleichermaßen 	 unterstützt das BMZ 

die Empfehlung des DEval, bei der Zu
sammenarbeit mit der Privatwirt
schaft die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen stärker zu fördern. Im 
Rahmen der Erarbeitung einer weiter
führenden Strategie zur Umsetzung 
der Rechte von Menschen mit Behin 
derungen wird daher geprüft, wie In
klusion bei verschiedenen Instrumen
ten konsequent berücksichtigt werden 
kann. 

11. Die Empfehlung des DEval, eine in
terne Steuerungsstruktur zu schaffen, 
die über das federführende Referat 
hinaus andere Referate mitve rantwort 
lich einbindet, wird im Rahmen der Er
arbeitung einer weiterführenden Stra 
tegie zu r Umsetzung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen erör
tert. 
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